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tung. Gremien, die diese Stellen beraten, gelten 
als Teil der Stelle, die deren Mitglieder beruft. 
Zu den informationspflichtigen Stellen gehören 
nicht: 

a) die obersten Landesbehörden, soweit und so
lange sie im Rahmen der Gesetzgebung tätig 
werden, und 

b) die Gerichte des Landes, soweit sie nicht 
Aufgaben der öffentlichen Verwaltung wahr
nehmen; 

2. natürliche oder juristische Personen des Privat
rechts, soweit sie öffentliche Aufgaben wahr
nehmen oder öffentliche Dienstleistungen er
bringen, die im Zusammenhang mit der Umwelt 
stehen, insbesondere solche der umweltbezoge
nen Daseinsvorsorge, und dabei der Kontrolle 
der in Nummer 1 genannten informationspflich
tigen Stellen unterliegen." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Kontrolle im Sinne des Absatz 2 Nummer 2 
liegt vor, wenn 

1. die Person des Privatrechts bei der Wahrneh
mung der öffentlichen Aufgabe oder bei der Er
bringung der öffentlichen Dienstleistung gegen
über Dritten besonderen Pflichten unterliegt 
oder über besondere Rechte verfügt, insbeson
dere ein Kontrahierungszwang oder ein An
schluss- und Benutzungszwang besteht, 

2. eine oder mehrere der in Absatz 2 Nummer 1 
genannten informationspflichtigen Stellen des 
öffentlichen Rechts allein oder zusammen, un
mittelbar oder mittelbar 

a) die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des 
Unternehmens besitzen, 

b) über die Mehrheit der mit den Anteilen des 
Unternehmens verbundenen Stimmrechte 
verfügen oder 

c) mehr als die Hälfte der Mitglieder des Ver
waltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans 
des Unternehmens bestellen können oder 

3. mehrere juristische Personen des öffentli
chen Rechts zusammen unmittelbar oder 
mittelbar über eine Mehrheit im Sinne der 
Nummer 2 Buchstaben abis c verfügen 
und zumindest der hälftige Anteil an der 
Mehrheit den in Absatz 2 Nummer 2 ge
nannten juristischen Personen des öffent
lichen Rechts zuzuordnen ist." 

2. In § 2 wird Satz 3 und 4 wie folgt gefasst: 

"Der freie Zugang zu Umweltinformationen in Nord
rhein-Westfalen und die Verbreitung dieser Umwelt
informationen richtet sich nach den Vorschriften des 
Umweltinformationsgesetzes in der Fassung der Be
kanntmachung vom 27. Oktober 2014 (BGBL I 
S. 1643) mit Ausnahme von §§ 1,2 Absatz 1 und 2, § 3 
Absatz 2 Satz 2 und 3, § 6 Absatz 2 und 5 sowie der 
§§ 11 bis 14 sowie nach den Vorschriften dieses Geset
zes. Soweit im Umweltinformationsgesetz auf die in
formationspflichtige Stelle nach § 2 Absatz 1 des Um
weltinformationsgesetzes verwiesen wird, wird dies 
durch die informationspflichtige Stelle nach § 1 Ab
satz 2 dieses Gesetzes ersetzt." 

3. In § 3 Absatz 2 werden die Wörter "Sinne des § 1 
Abs. 2 Nr. 1 UIG NRW" durch die Wörter "Sinn des 
§ 1 Absatz 2 Nummer 1" ersetzt. 

4. In § 4 Satz 2 wird die Angabe ,,§ 2 UIG NRW i.V.m. 
§ 10 Abs. 1,3 und 6 UIG" durch die Wörter ,,§ 2 dieses 
Gesetzes in Verbindung mit § 10 Absatz 1,3 und 6 des 
Umweltinformationsgesetzes" ersetzt. 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe ,,§ 2 UIG NRW 
i.V.m. § 7 Abs. 1 und 2 UIG" durch die Wörter ,,§ 2 
dieses Gesetzes in Verbindung mit § 7 Absatz 1 und 
2 des Umweltinformationsgesetzes" und die An
gabe ,,§ 2 UIG NRW i.V.m. § 10 UIG" durch die 

Wörter ,,§ 2 dieses Gesetzes in Verbindung mit § 10 
des Umweltinformationsgesetzes" ersetzt. 

b) Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter "Sinne des § 1 
Abs. 2 Nr. 2 UIG NRW" durch die Wörter 
"Sinn des § 1 Absatz 2 Nummer 2" ersetzt. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,,§ 1 Abs. 2 Nr. 1 
UIG NRW" durch die Wörter ,,§ 1 Absatz 2 
Nummer 1" ersetzt. 

6. § 7 wird aufgehoben. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 8. Juli 2016 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

zugleich in eigener Ressortzuständigkeit 
sowie für den Justizminister 

(L. S.) Ralf J ä ger 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 
zugleich für den Minister 

für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 
Natur- und Verbraucherschutz 

Garrelt D u i n 

Der Minister 
für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr 

Michael G r 0 s c h e k 

Der Minister 
für Bundesangelegenheiten, Europa und Medien 

und Chef der Staatskanzlei 
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Gesetz zur Änderung 
des Landesministergesetzes und weiterer Gesetze 

Vom 8. Juli 2016 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz zur Änderung 
des Landesministergesetzes und weiterer Gesetze 

1102 
Artikel 1 

Gesetz zur Änderung des Landesministergesetzes 

Das Landesministergesetz in der Fassung der Bekannt
machung vom 2. Juli 1999 (Gv. NRW. S. 218), das zuletzt 
durch Artikel 18 des Gesetzes vom 14. Juni 2016 (Gv. 
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NRW. S. 310) geändert worden ist, wird wie folgt geän
dert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Die Urkunde für die Ministerpräsidentin oder 
den Ministerpräsidenten wird von der Landtags
präsidentin oder dem Landtagspräsidenten, die 
Urkunde für die Ministerinnen und Minister von 
der Ministerpräsidentin oder dem Ministerpräsi
denten vollzogen." 

b) In Absatz 2 wird das Wort "Minister" durch die 
Wörter "Ministerinnen und Minister" ersetzt. 

2. Nach § 4 werden folgende §§ 4a bis 4c eingefügt: 

,,§ 4a 

(1) Mitglieder der Landesregierung, die beabsichti
gen, innerhalb der ersten zwölf Monate nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Amt eine Erwerbstätigkeit 
oder sonstige Beschäftigung außerhalb des öffent
lichen Dienstes aufzunehmen, haben dies der Lan
desregierung schriftlich anzuzeigen. Satz 1 gilt für 
ehemalige Mitglieder der Landesregierung entspre
chend. 

(2) Die Anzeigepflicht entsteht, sobald ein Mitglied 
oder ehemaliges Mitglied der Landesregierung mit 
Vorbereitungen für die Aufnahme einer Beschäfti
gung beginnt oder ihm eine Beschäftigung in Aus
sicht gestellt wird. Die Anzeige soll mindestens einen 
Monat vor Aufnahme der Tätigkeit erfolgen. Wird die 
Frist nicht eingehalten, kann die Landesregierung 
die Aufnahme der Tätigkeit bis zur Dauer von höchs
tens einem Monat untersagen. 

§ 4b 

(1) Die Landesregierung kann die Erwerbstätigkeit 
oder sonstige Beschäftigung für die Zeit der ersten 
zwölf Monate nach dem Ausscheiden aus dem Amt 
ganz oder teilweise untersagen, soweit zu besorgen 
ist, dass durch die Beschäftigung öffentliche Interes
sen beeinträchtigt werden. Von einer Beeinträchti
gung ist insbesondere dann auszugehen, wenn die 
angestrebte Beschäftigung 

1. in Angelegenheiten oder Bereichen ausgeübt wer
den soll, in denen das ehemalige Mitglied der 
Landesregierung während der Amtszeit tätig war, 

oder 

2. das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität 
der Landesregierung beeinträchtigt werden kann. 

Die Untersagung ist zu begründen. 

(2) Die Landesregierung wird bei ihrer Entschei
dung über eine Untersagung von einem Gremium be
raten, das eine Empfehlung ausspricht. Die Aufgabe 
des Gremiums wird der für die Aufgaben nach § 33 
der Geschäftsordnung der Landesregierung Nord
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Juni 2005 (MBl. NRW. S. 604) gebildeten Mi
nisterehrenkommission übertragen. Diese hat ihre 
Empfehlung zu begründen. Sie gibt die Empfehlung 
nicht öffentlich ab. 

(3) Die Entscheidung ist unter Mitteilung der Emp
fehlung des Gremiums zu veröffentlichen. 

§ 4c 

Wird die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit oder 
sonstigen Beschäftiguu,g nach § 4b Absatz 1 Satz 1 
untersagt, so wird das Ubergangsgeld in Abweichung 
von § 10 Absatz 2 und 3 für die Dauer der Untersa
gung in Höhe des Amtsgehalts und des Familienzu
schlags gewährt." 

3. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Buchstabe a, c, und d werden jeweils 
die Wörter "des Ministerpräsidenten" durch die 
Wörter "der Ministerpräsidentin oder des Minis
terpräsidenten" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort "Minister" durch die 
Wörter "Ministerinnen und Minister" ersetzt. 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal Buchstabe a wird wie folgt geändert: 

aaa) In Satz 1 werden die Wörter "der Mi
nisterpräsident" durch die Wörter "die 
Ministerpräsidentin oder der Minister
präsident" und das Wort "Minister" 
durch die Wörter "Ministerinnen und 
Minister" ersetzt. 

bbb) In Satz 2 wird das Wort "Landesbeam
ten" durch die Wörter "Landesbeam
tinnen und Landesbeamten" ersetzt. 

bb) In Buchstabe b werden die Wörter "den Be
amten" durch die Wörter "den Beamtinnen 
oder den Beamten" ersetzt. 

cc) In Buchstabe c werden die Wörter "der Mi
nisterpräsident" durch die Wörter "die Mi
nisterpräsidentin oder der Ministerpräsi
dent" ersetzt. 

dd) In Buchstabe d werden die Wörter "den Lan
desbeamten" durch die Wörter "den Landes
beamtinnen oder den Landesbeamten" er
setzt. 

b) In Absatz 3 werden nach dem Wort "Landesbesol
dungsgesetzes" und dem Wort "Landesbeamten
gesetzes" jeweils die Wörter "vom 14. Juni 2016 
(GV. NRW. S. 310)" eingefügt. 

5. In § 8 Absatz 3 werden die Wörter "vom Innenminis
ter und von dem Finanzminister" durch die Wörter 
"von dem für Inneres zuständigen Ministerium und 
dem Finanzministerium " ersetzt. 

6. In § 9 Absatz 2 werden die Wörter "für die Landes
beamten geltenden versorgungsrechtlichen" durch 
die Wörter "in Nordrhein-Westfalen geltenden beam
tenversorgungsrech tlichen" ersetzt. 

7. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Wörter "der Berechtigte" 
durch die Wörter "die oder der Berechtigte" er
setzt. 

b) In Absatz 3 Nummer 1 wird das Wort "Für" durch 
das Wort "für" ersetzt. 

c) Folgender Absatz 5 wird angefügt: 

,,(5) Auf das Übergangsgeld werden Erwerbs- und 
Erwerbsersatzeinkommen im Sinne des § 66 Ab
satz 5 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
vom 14. Juni 2016 (Gv. NRW. S. 310) in der jeweils 
geltenden Fassung angerechnet." 

8. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 wird das Wort "fünf" durch das Wort 
"zwei" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Ruhegehaltfähig ist die Amtszeit als Mitglied 
der Landesregierung und die Zeit nach Artikel 62 
Absatz 3 der Landesverfassung." 

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Das Ruhegehalt beträgt mindestens 9,566 
Prozent des Amtsgehalts und des Familienzu
schlags; es erhöht sich bis zu einer Amtszeit von 
zehn vollen Jahren um 4,783 Prozent für jedes 
Jahr und für jedes weitere Jahr um 2,391 Prozent 
bis zu einem Höchstsatz von 71,75 Prozent. Der 
Ruhegehaltssatz ist auf zwei Dezimalstellen aus
zurechnen. Dabei ist die zweite Dezimalstelle um 
eins zu erhöhen, wenn in der dritten Stelle eine 
der Ziffern fünf bis neun verbleiben würde. Zur 
Ermittlung der gesamten ruhegehaltfähigen 
Amtsjahre sind etwa anfallende Tage unter Be
nutzung des Nenners dreihundertfünfundsechzig 
umzurechnen; die Sätze 2 und 3 gelten entspre
chend." 

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst: 

,,(4) Der Anspruch auf Ruhegehalt ruht bis zum 
Ende des Monats, in dem 
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1. die für Landesbeamtinnen und -beamte gel
tende Regelaltersgrenze erreicht wird, 

2. bei mindestens zehnjähriger Amtszeit bis zur 
Vollendung des 62. Lebensjahres oder 

3. das Ruhegehalt auf Antrag vorzeitig ab Vollen
dung des 60. Lebensjahres in Anspruch genom
men wird. 

In den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 vermindert sich 
das Ruhegehalt um 3,6 Prozent für jedes Jahr, um 
das das ehemalige Mitglied der Landesregierung das 
Ruhegehalt vor Ende des Monats, in dem es die für 
Landesbeamtinnen und -beamte geltende Alters
grenze erreicht, vorzeitig in Anspruch nimmt; das 
Ruhegehalt vermindert sich auch um 3,6 Prozent für 
jedes Jahr, um das das ehemalige Mitglied der Lan
desregierung im Falle des Satzes 1 Nummer 2 vor 
Erreichen des 62. Lebensjahres das Ruhegehalt vor
zeitig in Anspruch nimmt. Die Minderung des Ruhe
gehalts darf 14,4 Prozent nicht überschreiten. Der 
Anspruch ruht ferner bis zum Ende des Monats, für 
den die Landesregierung den Eintritt der Dienstun
fähigkeit im Sinne des § 26 des Beamtenstatusgeset
zes vom 17. Juni 2008 (BGBL I S. 1010) in der jeweils 
geltenden Fassung feststellt." 

9. In § 13 Absatz 1 werden die Wörter "der für Landes
beamte geltenden versorgungsrechtlichen" durch die 
Wörter "der in Nordrhein-Westfalen geltenden be
amtenversorgungsrechtlichen " ersetzt. 

10. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Wörter "Wird ein Beam
ter oder Richter" durch die Wörter "Wird ei
ne Beamtin oder ein Beamter oder eine Rich
terin oder ein Richter" ersetzt. 

bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Im Fall einer Verletzung durch Unfall bleibt 
der Anspruch auf das Heilverfahren unbe
rührt." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Endet das Amtsverhältnis als Mitglied der 
Landesregierung, so tritt die Beamtin oder der 
Beamte oder die Richterin oder der Richter, wenn 
sie oder er nicht weiter im jeweiligen Amt ver
wendet wird, aus dem Beamten- beziehungsweise 
Richterdienstverhältnis in den Ruhestand." 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird das Wort "Beamten" durch die 
Wörter "Beamtinnen und Beamten" ersetzt. 

bb) In Satz 3 werden die Wörter "Vertreter der 
Minister" durch die Wörter "Vertreterinnen 
und Vertreter der Ministerinnen und Minis
ter" ersetzt. 

11. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Der Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

,,(2) Steht einem Mitglied der Landesregierung 
auf Grund eines früheren Dienstverhältnisses als 
Beamtin oder Beamter oder Richterin oder Rich
ter oder eines früheren Amtsverhältnisses als 
Bundesministerin oder Bundesminister oder Lan
desministerin oder Landesminister ein Anspruch 
auf Ruhegehalt oder auf eine ruhegehaltähnliche 
VersC!rgung zu, so werden das Amtsgehalt oder 
das Ubergangsgeld nur insoweit gezahlt, als sie 
das Ruhegehalt oder die ruhegehalt ähnliche Ver
sorgung übersteigen." 

12. § 17 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 17 

(1) Ein Anspruch auf Ruhegehalt nach diesem Ge
setz ruht, soweit er zusammen mit Erwerbs- oder Er
werbsersatzeinkommen im Sinne des § 66 Absatz 5 
des Landesbeamtenversorgungsgesetzes die dem Ver
sorgungsanspruch zu Grunde liegenden Amtsbezüge 
überschreitet. Dies gilt nur bis zum Erreichen der für 

das jeweilige Mitglied der Landesregierung fiktiv zu 
ermittelnden beamtenrechtlichen Regelaltersgrenze. 

(2) Ein Anspruch auf Ruhegehalt nach diesem Ge
setz ruht, soweit er zusammen mit einem Anspruch 
auf Ruhegehalt oder auf eine ruhegehaltähnliche 
Versorgung auf Grund eines früheren Amtsverhält
nisses als Bundesministerin oder Bundesminister 
oder Landesministerin oder Landesminister, beam
tenversorgungsrechtlichen Ansprüchen und anderen 
Leistungen im Sinne des § 68 des Landesbeamten
versorgungsgesetzes 71,75 Prozent der dem Versor
gungsanspruch zu Grunde liegenden Amtsbezüge 
überschreitet. 

(3) Erhält ein früheres Mitglied der Landesregierung 
öffentlich-rechtliche Alterssicherungen neben dem 
Ruhegehalt, bei denen die Zeit der Mitgliedschaft in 
der Landesregierung berücksichtigt wird, wird das 
Ruhegehalt um den Betrag gekürzt, der aus der Be
rücksichtigung dieser Zeiten im anderen System ent
standen ist. 

(4) Versorgungsansprüche nach diesem Gesetz ruhen 
neben der Entschädigung aus der Mitgliedschaft im 
Bundestag oder im Europäischen Parlament um 50 
Prozent, höchstens jedoch um 50 Prozent der Ent
schädigung nach § 11 Absatz 1 des Abgeordnetenge
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. 
Februar 1996 (BGBL I S. 326) in der jeweils gelten
den Fassung beziehungsweise § 9 des Europaabge
ordnetengesetzes vom 6. April 1979 (BGBL I S. 413) 
in der jeweils geltenden Fassung. Der ruhende Betrag 
darf jedoch den nach Anwendung von Anrechnungs-, 
Ruhens- oder sonstigen Kürzungsbestimmungen ver
bleibenden Betrag der Entschädigung nicht überstei
gen. 

(5) Beim Zusammentreffen eines Anspruchs auf 
Ubergangsgeld und eines Anspruchs auf Ruhegehalt 
aus dem Amtsverhältnis werden die höheren Bezüge 
gezahlt. 

(6) Für ein ehemaliges Mitglied der Landesregierung 
oder seine Hinterbliebenen gilt § 69 des Landesbe
amtenversorgungsgesetzes einschließlich der dazu 
ergangenen Ubergangsvorschriften entsprechend. 

(7) Die Absätze 1 bis 3 finden auf Hinterbliebene 
entsprechende Anwendung." 

13. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Satz 2 wird aufgehoben. 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

,,(6) Auf die zum 16. Juli 2016 vorhandenen Versor
gungsfälle findet vorbehaltlich besonderer 
Regelungen dieses Gesetz in der vor diesem 
Zeitpunkt geltenden Fassung Anwendung. Die Ver
sorgungsansprüche der Mitglieder der Landesre
gierung, die am 16. Juli 2016 im Amt sind und ih
rer Hinterbliebenen richten sich nach der bis zu 
diesem Zeitpunkt geltenden Fassung dieses Geset
zes; binnen sechs Monaten nach Ende der Amtszeit 
kann auch Versorgung nach der geltenden Fassung 
des Landesministergesetzes beantragt werden. 
Wird ein ehemaliges Mitglied der Landesregierung 
nach dem 16. Juli 2016 erneut in ein Amtsverhält
nis berufen, kann es binnen sechs Monaten nach 
Beendigung des Amtes Versorgungansprüche auch 
nach der bis zum zu diesem Zeitpunkt geltenden 
Fassung dieses Gesetzes beantragen." 

14. § 20 wird aufgehoben. 

2005 

Artikel 2 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über das Amt eines 

Parlamentarischen Staatssekretärs für besondere Regie-
rungsaufgaben im Lande Nordrhein-Westfalen 

Das Gesetz über das Amt eines Parlamentarischen 
Staatssekretärs für besondere Regierungsaufgaben im 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 11. März 1986 (Gv. 
NRW. S. 109), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes 
vom 25. Oktober 2011 (Gv. NRW. S. 498) geändert wor
den ist, wird wie folgt geändert: 
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1. In § 7 werden die Wörter ,,§§ 3,4 und 15 bis 18" durch 
die Wörter ,,§§ 3 bis 4 d und 15 bis 18" ersetzt und 
nach dem Wort " anzuwenden " ein Semikolon und die 
Wörter ,,§ 4 a Absatz 1 des Landesministergesetzes je
doch mit der Maßgabe, dass an die Stelle der Landes
regierung das zuständige Mitglied der Landesregie
rung tritt" eingefügt. 

2. § 9 Satz 2 wird aufgehoben. 

20320 

Artikel 3 
Gesetz zur Änderung des 

Landes beamtenversorgungsgesetzes 

Das Landesbeamtenversorgungsgesetz vom 14. Juni 2016 
(Gv. NRW. S. 310) wird wie folgt geändert:" 

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu § 93 
folgende Angabe eingefügt: 

,,§ 93a Übergangsvorschrift zur Änderung der Gleich
stellung von Zeiten nach § 6 Absatz 4'.' 

2. § 6 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 2 werden hinter dem Wort "Landesre
gierung," die Wörter "soweit diese Zeit nicht im 
Rahmen eines aus diesem Amtsverhältnis zuste
henden Anspruchs auf Ruhegehalt oder einer ru
hegehaltähnlichen Versorgung berücksichtigt wird 
und noch kein Ruhegehalt aus dem Amtsverhältnis 
gezahlt wird," eingefügt. 

b) In Nummer 3 wird das Komma am Ende durch die 
Wörter "und diese Zeit nicht im Rahmen eines aus 
diesem Amtsverhältnis zustehenden Anspruchs auf 
Ruhegehalt oder einer ruhegehaltähnlichen Versor
gung berücksichtigt wird und noch kein Ruhege
halt aus dem Amtsverhältnis gezahlt wird," ersetzt. 

3. Nach § 69i wird folgender § 93a eingefügt: 

,,§ 93a 
Übergangsvorschrift zur Änderung der Gleichstellung 

von Zeiten nach § 6 Absatz 4 

Auf die zum 16. Juli 2016 vorhandenen Versorgungs
fälle ist § 6 Absatz 4 in der vor diesem Zeitpunkt gel
tenden Fassung anzuwenden." 

20020 

Artikel 4 
Gesetz zur Änderung des Korruptions-

bekämpfungsgesetzes 

In § 18 Absatz 1 des Korruptionsbekämpfungsgesetzes 
vom 16. Dezember 2004 (Gv. NRW. 2005 S. 8), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2013 
(Gv. NRW. S. 875) geändert worden ist, werden die Wör
ter "ehemalige Mitglieder der Landesregierung sowie" 
gestrichen. 

Artikel 5 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach derVerkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 8. Juli 2016 

Die Landesregierung 
N ordrhein-Westfalen 

Für die Ministerpräsidentin 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

zugleich in eigener Ressortzuständigkeit 

(L. S.) Ralf J ä ger 

- Gv. NRW. 2016 S. 619 
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Gesetz 
zur überbrückenden Verbesserung 
der finanziellen Ausstattung der 

Kindertagesbetreuung 
(Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes) 

Vom 8. Juli 2016 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 
zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen 

Ausstattung der Kindertagesbetreuung 
(Gesetz zur Änderung des Kinderbildungsgesetzes) 

Artikel 1 

Das Kinderbildungsgesetz vom 30. Oktober 2007 (Gv. 
NRW. S. 462), das zuletzt durch Artikel 4 des Ersten all
gemeinen Gesetzes zur Stärkung der Sozialen Inklusion 
in Nordrhein-Westfalen vom 14. Juni 2016 (Gv. NRW. 
S. 442) geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 19 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Kindpauschalen erhöhen sich abweichend von 
Satz 1 in den Kindergartenjahren 201612017, 20171 
2018 und 201812019 jährlich um 3 Prozent." 

2. § 20 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 bis 4 werden wie folgt gefasst: 

" Trägern, denen nicht das Eigentum oder das Erb
baurecht am Gebäude der Einrichtung zusteht und 
die nicht wirtschaftlich dem Eigentümer gleichge
stellt sind, soll neben dem Zuschuss nach Absatz 1 
ein zusätzlicher Zuschuss auf der Grundlage der 
zu zahlenden Kaltmiete geleistet werden (Mietzu
schuss), soweit eine aus Landesmitteln erfolgte In
vestitionsförderung dem nicht entgegensteht. Vor
aussetzung ist, dass das Mietverhältnis am 28. 
Februar 2007 bestand. Von diesem Mietzuschuss 
sind ein Betrag von 2 798,13 Euro für jede Gruppe 
in der Tageseinrichtung und der in Absatz 1 zu
grunde liegende Eigenanteil des Trägers abzuzie
hen, soweit der Mietzuschuss diese Summe über
steigt. Für den Betrag in Satz 3 gilt § 19 Absatz 2 
Satz 1 entsprechend." 

b) Folgender Satz wird angefügt: 

"Näheres wird durch Rechtsverordnung geregelt." 

3. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe ,,19,96" durch 
die Angabe ,,22,46" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

,,(2) Das Land gewährt dem Jugendamt in den 
Kindergartenjahren 201612017, 2017/2018 und 
201812019 für jedes Kind einen zusätzlichen Zu
schuss zu den Kindpauschalen pro Kindergarten
jahr, dessen Höhe sich je nach Gruppenform und 
Betreuungszeit aus Anlage 3 zu dieser Vorschrift 
ergibt. Voraussetzung ist, dass das Jugendamt den 
Zuschuss an die Träger der Einrichtungen seines 
Bezirks weiterleitet." 

4. § 21b Absatz 2 Satz 5 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 21 Absatz 3 Satz 4 und Satz 5 gelten entspre
chend." 

5. In § 22 Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe ,,758" durch 
die Angabe" 781" ersetzt. 

6. § 26 Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt gefasst: 

,,1. Art und Höhe zu den Mietzuschüssen sowie 
Ausnahmen zur Gewährung festzusetzen,'.' 

b) Nummer 2 wird wie folgt gefasst: 

,,2. die Zuschüsse nach § 22 Absatz 1 alle zwei 
Jahre erstmals zum Kindergartenjahr 20181 2019 
anzupassen,'.' 
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